
 

1 
 

wird vom Steueramt ausgefüllt  

                                          Steuermarkennr. 
 
 
  
An die Gemeinde Fischbachtal 
Steueramt 

 Sachbearbeiterin: Frau Götz  
Tel. 06166/9300-25 

Darmstädter Straße 8  
64405 Fischbachtal E-Mail: steueramt@fischbachtal.de 
 

Hundesteuer  
(gemäß § 10 der Satzung über die Hundesteuer) 

 

Anmeldung (bei 
Neuanschaffung/Zuzug)  

Abmeldung (bei Wegzug oder 
Weitergabe bzw. Tod des Tieres)   

Ummeldung (bei 
Umzug im Ort)  

Angaben zum Hundehalter/in: 
 
Nachname, Vornamen 
 

Telefonnummer 

Straße, Hausnummer, PLZ,. Wohnort 
 

Kassenzeichen (FAD – wenn bekannt) 
 

Angaben zum Hund: 
 
Name des Hundes: Beginn / Ende der Hundehaltung (wann im Haushalt aufgenommen / 

abgegeben / verstorben / umgezogen): Monat / Jahr 

Rasse des Hundes: Farbe des Hundes: 

Geschlecht (w/m) des Hundes: 
 

 weiblich            männlich 
 
Steuerermäßigung (§7) / -befreiung (§6) (wird nur auf Antrag gewährt): 
 
Blindenhund (Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser Personen dienen. 
Schwerbehindertennachweis mit dem Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“ oder „H“: 
Ja    Nein             
 
Rettungshund (Hunde, die als Rettungshunde verwendet werden). Nachweise vorlegen: 
Ja    Nein             
 
Sonstige Ermäßigungsgründe: 
Ja    Nein             
 
 
 



 

2 
 

Ist der Hund ein gefährlicher Hund? (nach § 2 der HundeVO)   
 

Nein            Ja   (falls ja, Anzeigepflicht im Ordnungsamt!) 
 
 

In meiner Haushaltsgemeinschaft lebt kein weiterer Hund  
 
In meiner Haushaltsgemeinschaft lebt noch ein weiterer Hund  
Bitte alle Hunde auflisten. 

  

Ersthund 
Name Rasse Farbe Geschlecht 

(m/w): 

Zweithund 
Name Rasse Farbe Geschlecht 

(m/w): 

weitere 
Hunde (3) 

Name Rasse Farbe Geschlecht 
(m/w): 

weitere 
Hunde (4) 

Name Rasse Farbe Geschlecht 
(m/w): 

   

Bei Abmeldung eines Hundes: 

Neuer Halter (bei Weitergabe des Hundes) oder neue Adresse (bei Um- oder Wegzug): 
 
 
 
 
 
 
 

H I N W E I S E: 
 
Die Hundesteuerabmeldung wird erst mit Abgabe der Steuermarke wirksam (§ 11 Abs. 4). 
 
Die Hundesteuermarke ist Eigentum der Gemeinde Fischbachtal. 
 

Mir ist bekannt, dass bei Verlust der Steuermarke 10 € zu entrichten sind (§ 11 Abs. 5). 
 

Bei Anmeldung mehrerer Hunde, ist für jeden Hund ein eigenes Formular auszufüllen. 
 
Formulare zum SEPA-Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung) finden Sie auf unserer Internetseite: 

 
www.fischbachtal.de 

 
 
 
 
 
  Fischbachtal den, 
    

 Datum  Unterschrift 
    
    

 


